
(wird separat vom Verein mitgeteilt)

Förderverein OstseeHospiz e.V.     
Ernst Rieck Str 8 
18225 Kühlungsborn 
web: www.ostseehospiz.de  
Mail: info@ostseehospiz.de 

Bankverbindung: OstseeSparkasse Rostock  
IBAN:   DE66 1305 0000 0201 1248 82 
BIC:   NOLADE21ROS 
Gläubiger ID: DE17ZZZ00002412344 

 

             

               Aufnahmeantrag                                     Kündigung                                         Änderungsantrag 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein OstseeHospiz e.V.  

________________________ __________________________ ________________________ 

Name  Vorname    Geb.-Datum 

________________________ __________________________ ________________________ 

PLZ  Ort     Straße + Hausnr. 

________________________ __________________________ 
Telefon  E-Mail 

Die Satzung des Fördervereins OstseeHospiz e.V. erkenne ich hiermit an. 

________________________ __________________________________________________ 

Datum, Ort  Unterschrift 

 

Einzugsermächtigung 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein OstseeHospiz e.V. die jeweiligen gültigen Beiträge und Gebühren im Lastschriftverfahren 

von meinem Konto einzuziehen. Die Einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar. Der Beitrag wird durch die Erteilung einer 

Einzugsermächtigung, wiederkehrend zum 15. eines Monats/Quartals/Halbjahres oder Jahres durch den Förderverein 

OstseeHospiz e.V. eingezogen. Bei Vereinseintritt im Laufe des Jahres ist der monatlich anteilige Beitrag des laufenden 

Kalenderjahres mit Beginn des Beitragsmonats zu zahlen.  

 

Jahresbeitrag:   60¬              120¬                    freiwilliger Jahresbeitrag  ………..¬    

Zahlweise:   monatlich            vierteljährlich                halbjährlich              jährlich 

 

IBAN (22-stellig)  BIC Kontoinhaber 

 

           
Kreditinstitut Datum, Ort Unterschrift des Kontoinhabers Mandatsreferenz 

 

Kündigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Vereinsmitgliedschaft kann bis zum 30. September zum Jahresende gekündigt werden. 

(2) Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft erfolgt durch schriftliche Austrittserklärung an den Vorstand. 

(3) Bei Austritt aus dem Verein bestehen keine Ansprüche auf bezahlte Beiträge, Spenden oder sonstige 

Zuwendungen. Rückwirkende Kündigungen sind nicht möglich. 

Die Beitragssätze treten mit Wirkung vom 20.05.2021 in Kraft.

http://www.ostseehospiz.de


     Förderverein OstseeHospiz e.V. Beitragssatzung

   


Förderverein OstseeHospiz e.V.     
Ernst Rieck Str 8 
18225 Kühlungsborn 
info@ostseehospiz.de 
www.ostseehospiz.de 

BEITRAGSSATZUNG 

Aufgrund der Satzung der Fördervereins OstseeHospiz e.V. vom 04.02.2021 gibt sich der 
Verein durch den Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20.05.2021 folgende 
Beitragssatzung. 

§ 1 GELTUNGSBEREICH 

Die Beitragssatzung gilt für die Mitglieder des Fördervereins OstseeHospiz e.V. 
gemäß ihrer Satzung. 

§ 2 BEITRAGSPFLICHT 

(1) Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag an den Verein zu entrichten. 

(2) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages beträgt wahlweise: 

(a)  Euro  60,00/ Jahr  

(b)  Euro 120,00/ Jahr 

(3) Freiwillige Mehrzahlungen sind möglich. 

§ 3 FÄLLIGKEIT 

(1) Die Jahresbeiträge werden jeweils am 15. März des Kalenderjahres fällig, für welches sie 
gezahlt werden müssen. 

(2) Bei Vereinseintritt im Laufe des Jahres ist der monatlich anteilige Beitrag des laufenden 
Kalenderjahres mit Beginn des Beitragsmonats zu zahlen. 

§ 4 ZAHLUNGSWEISE 

Die Zahlung des Beitrages erfolgt ausschließlich im Lastschriftverfahren. 

§ 5 AUFNAHMEGEBÜHREN 

Aufnahmegebühren werden nicht erhoben. 

Förderverein OstseeHospiz e.V. Vorstand i. S. d. § 26 BGB: Ostseesparkasse Rostock

Registergericht Rostock Nr.: VR 10699 Dr. Katharina Moritz (Vorstandsvorsitz) IBAN:   DE66 1305 0000 0201 1248 82

Steueridentifikationsnummer: 079/141/20823 Thomas Moritz (Stellv. Vorstand) BIC:     NOLADE21ROS

www.ostseehospiz.de Sybille Geipel (Kassenwart) Gläubiger ID: DE17ZZZ00002412344

http://www.ostseehospiz.de/


     Förderverein OstseeHospiz e.V. Beitragssatzung

§ 6 VERWENDUNG DER GELDER 

(1) Die Beitragsgelder sind für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins gemäß der geltenden 
Satzung zu verwenden. Es dürfen weiterhin keine Personen durch Ausgaben, die dem 
Vereinszweck fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

(2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen. 

§ 7 KÜNDIGUNG 

(1) Die Vereinsmitgliedschaft kann bis zum 30. September zum Jahresende gekündigt werden. 

(2) Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft erfolgt durch schriftliche Austrittserklärung an den 
Vorstand. 

(3) Bei Austritt aus dem Verein bestehen keine Ansprüche auf bezahlte Beiträge, Spenden 
oder sonstige Zuwendungen. 

§ 8 DATENSCHUTZ 

(1) Die Angaben der Vereinsmitglieder zu ihrer Person dürfen nur für unmittelbare 
Vereinszwecke verwendet werden. 

(2) Die Bestimmungen des Datenschutzes sind strikt zu beachten. 

§ 9 INKRAFTTRETEN 

Diese Beitragssatzung tritt mit ihrer Beschlußfassung in Kraft. 

§10 ÄNDERUNG DER BEITRAGSSATZUNG 

Eine Änderung der Beitragssatzung bedarf der einfachen Mehrheit der Mitgliederversammlung. 

§ 11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Soweit diese Beitragssatzung, die Satzung oder sonstige Ordnungen des Vereins in einzelnen 
Beitragsangelegenheiten keine Regelung enthält, trifft der Vorstand die erforderlichen 
Entscheidungen. 

Elmenhorst-Lichtenhagen, 20.05.2021 

Förderverein OstseeHospiz e.V. Vorstand i. S. d. § 26 BGB: Ostseesparkasse Rostock

Registergericht Rostock Nr.: VR 10699 Dr. Katharina Moritz (Vorstandsvorsitz) IBAN:  DE66 1305 0000 0201 1248 82

Steueridentifikationsnummer: 079/141/20823 Thomas Moritz (Stellv. Vorstand) BIC:    NOLADE21ROS

www.ostseehospiz.de Sybille Geipel (Kassenwart) Gläubiger ID: DE17ZZZ00002412344

http://www.ostseehospiz.de/
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